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§ 8 RpflG Weisungsrecht des Richters
 RpflG - Rechtspflegergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

(1) Der Rechtsp eger ist bei Besorgung der in seinen Wirkungskreis fallenden Geschäfte nur an die Weisungen des

nach der Geschäftsverteilung zuständigen Richters gebunden.

(2) Eine allgemeine Weisung über die Behandlung von Rechtsfragen hat der Richter schriftlich zu erteilen. Der

Rechtsp eger hat solche Weisungen in ein Verzeichnis einzutragen und diese aufzubewahren. Bei einem

Richterwechsel oder einer Stellvertretung hat der Rechtsp eger vor der Bearbeitung eines Geschäftsstückes, für das

eine allgemeine Weisung vorliegt, die schriftliche Weisung des neuen Richters einzuholen.

(3) Wenn der Richter für eine einzelne Rechtssache eine mündliche Weisung erteilt, hat der Rechtspfleger dies im Akt zu

vermerken und den Vermerk dem Richter zur Kenntnisnahme vorzulegen; eine schriftliche Weisung ist zum Akt zu

nehmen.
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